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VORTRAG[ DES LANDSCHREIBERS DER FREIEN AEMTER, BEAT JAKOBS I.
ZURLAUBEN, VOR DEN GESANDTEN DER V DIE FREIEN AEMTER
REG. KATH. ORTE]

SSRQ Aargau II/8 , 600 (Nr . 187)

"Was gstalten der Brembgartner grosser nidt undt Haas gegen mir sieh vermeh¬

ret , und das meistentheils us falschem argwöhn , undt unguottem wahn , dan sy

mit Rechtem grundt undt warheit nichts über mich klagen können , auch wie die
2

Sachen des Bürgerrechts [das Zurlaüben in Bremgarten besass ] halber undt
2

straff wyters bewandt , wirdt der herr [ Zurlaubens Vertreter ?] in allem In¬

formation geben , dan vohr grossem Verdruss ich ein solches weder Reden noch

schreiben mag . Es ist nun mehr Zytt sich mit Rechtem ernst Zu widersezen"

oder zu noch schärferen Massnahmen zu greifen ; "undt weilen die
gröste Verfolgung gegen mir gesikht vohn wegen des Kauffhuses Ze Zug und de-

3
rohalben so feer selbige früchten uffkaufen us fryen Embtern , hierbey aber

die Schwyzer . . . auch theils Versiert , nebet deme die vohn Brembgarten noch

understehen wollen solches zu schwächen undt ein Zwingmüle us fryen Embtern

machen , als wil Jch hoffen es werden Meine G. H. und obern [der in den Freien

Aemtern reg . V kath . Orte ] mir nun mehr Jren schirm sowol als andern auch

geben , undt nebendt dem betrachten , das ich so wol in Ambts - als kriegssachen

[1 . Villmergerkrieg ! ] Jnen Jederwylen trüwlich gedienet habe ! undt hiemit

denen vohn Brembgarten welchen unzhero die Schein [ ?] zu lang gelassen worden,

die gebühr Zu undersagen , kan es sein so wirdt gschehen was Recht ist , undt

mich Consolieren , kan es nit sein , so muss ich eben alles dem lieben Gott

heimsezen und klagen , undt meine sach anderst richten.

Es ist wol ein Schandt das die Beide Ohrt Lucem undt Zug Jre Kauffhuser

vohn welchen die übrigen 3 ohrt [ UR, SZ, UW] auch lebendt , Zu gefallen deren

vohn Bremgarten schwächen Jn deme sy den fryen Kauff in ganzen Emptern nit

zulassen , welches aber die guette underthanen ernstlich begehren werden , wei¬

len Jn andern ohrten . . . solches auch Zugelassen , undt hierdurch die Redliche

Underthanen welche keine Züg haben , oder sonst wegen Jrer Werkhen nit alzyt

glegenheit haben , Zu Marcht Zefahren , treffendtlich soulagiert undt hierdurch

die beide Kauffheüser Lucem undt Zug besser Angefült undt der gemeine Man

daselbsten die früchten auch Jn wolfeilem prys bekhumen wurde . Diesere undt

derglichen nachsehungen machen die Leütte Je lenger Je frächer undt werden
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dardurch die underthanen Jn fryen Embtem Jn mehrerere forcht gegen Jnen den

Brembgarteren gezogen 3 als gegen Jhren vohrgesezten oberkheitlichen ambtleü-

ten , weilen gedachte Brembgarter ales erhalten mögen . Die Bremgartner Ziehen

us Jrem gemeinen Sekelundt  ist Jnen lieb andere Friede suppen 3 welche bes¬

ser gezüget als die Jrige Zu versehen . Erscheindt sich das Jmer dar 3 gsandte

oder Zu Zytten 4 undt wol 10 usschickhen , wie übrige ohrt nur Zwei ; sindt

hiemit furnemer undt Rycher,

Jch hab nit verdienet das man anstadt einer ehrlichen recompenz , man mich

aniezo vohn den Brembgarteren Lasse also Despectieren ."

1 ) s . AH 49/75
2)  Ev . war damit Karl Brandenberg,  der am 22 . November Stadt und

Amt Zug an der Tagsatzung der IV kath . Orte [ V ausg . UR] in Luzern ver¬
trat , gemeint , s . AH 49/122.

3 ) s . insbesondere AH 49/53 Pt . 3 -, AH 49/74 ; AH 49/76 Pt . 11 , 12 ; AH 49/103

m 49 , 206
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